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Familienfeier «Jugend ohne Drogen»:

Gemütliche Familienfeier
Zu Medienorientierungen wird
üblicherweise freundlich
eingeladen, auch wenn das entsprechende

Schreiben sowohl von
den Absendern als auch vom
Zielpublikum in der Regel als

Aufgebot betrachtet wird. Wie
sympathisch wirkte da die

Aufforderung des Initiativekomitees

«Jugend ohne Drogen»: Es

lud «zur Feier des Tages» dazu

ein, «den Morgen des 22. Juli
1993 mit uns in Bern zu verbringen».

Zwar ging es nur um eine

hundsgewöhnliche Überreichung

von Unterschriften, aber

die Herzlichkeit der Einladung
lag eindeutig über dem
landesüblichen Durchschnitt. Als die

derart Umworbenen am Schluss

des Schreibens gar lesen durften,
das Komitee würde sich freuen,
«Sie, Ihre Angehörigen und Ihre
Freunde» zu diesem Anlass be-

grüssen zu dürfen, war die Freude

unter denjournalisten kaum
mehr in Grenzen zu halten. Einmal

Onkel und Tante oder gar
die Grossmutter an einen
solchen Anlass mitzunehmen, das

war' doch was. Bevor allerdings
die ersten Zweifel aufkommen
konnten, ob denn der eigene

Anhang mit einer solchen
Offerte überhaupt zu begeistern
wäre, wurde männiglich ge¬

wahr, dass die Einladung auch an
«weitere Personen, die bei der

Unterschriftensammlung
tatkräftig mitgewirkt hatten»,

ergangen war. Tatsächlich wurde
der Anlass dann zu einer Art
Familienfeier der Initianten. Die

Journalisten erschienen ohne

Anhang, mussten sich aber wie
Anhängsel vorgekommen sein.

Initiative für einen arbeitsfreien Bundesfeiertag:

Ferien oder arbeiten?
Grosse Ereignisse werfen ihren Schatten voraus: Ab nächstem Jahr
müssen wir am 1. August nicht mehr arbeiten. Noch steht die

Volksabstimmung aus, doch ist nicht anzunehmen, dass die Schweizer

Frauen und Männer am 26. September die Initiative «für einen
arbeitsfreien Bundesfeiertag» ablehnen werden. Das Arbeitsethos in
unserem Land ist zwar gross, aber die Lust am Feiern und Blaumachen

ebenso. Kommt hinzu, dass wir angesichts der Diskussionen in
Deutschland und Frankreich über die Fragen der Nation auch
hierzulande ruhig ein wenig mehr Nationalgefühl als bis anhin entwik-
keln dürfen. Freuen wir uns also heuer schon aufdie sich anbahnende

Veränderung und feiern wir ein wenig zum voraus — am besten

selbstverständlich, indem wir am kommenden 1. August das tun, was

wir ab nächstem Jahr nicht mehr dürfen, arbeiten nämlich. Aber da

haben wir die Rechnung ohne die Kalendergestalter gemacht: Wenn

wir auch möchten, wir können ja gar nicht, weil der diesjährige
Bundesfeiertag aufeinen Sonntag fällt. Und da schon letztesJahr — 1.

August an einem Samstag — faktisch ein Arbeitsverbot herrschte, wie
sollen wir dann ab nächstem Jahr noch den Unterschied zu früher
feststellen können?

Ogis kalte Duschen
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